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Quartierplan  Buchenegg  Ost  -  Genehmigung

Gemeinde  StallikOn

Lage  Buchenegg

Massgebende

Unterlagen

Quartierplandossier  vom  5 2. Oktober  2020  mit Dokument  Nr. 6.61 2.20/30  Technischer
Bericht,  Pläne  1:500:  Nr. 6.612.20/31  «cErschliessung/Neuzuteilung>»,  Nr. 6.612.20/32
«Erschliessung/\/Verkleitungen>+,  Nr. 6.612.20/33  Vermessungsplan

Gemeinderatsbeschluss  vom  9. November  2020

Sachverhalt

Anlass  und  Zielsetzung  ALlf dem  GrundsiÜck  Kat  Nr. 2137  wurde  etn Bauprojeki  erarbeitet,  dessen  Bew!ll!gung

der Planung  aufgrund  ungenÜgender  Erschltessung  S!Sttfüt werden  muSSte. Da Über dte erforderliche

Erschliessung  keine  private  Einigung  erzielt  werden  konnte,  beantragte  die bauwillige

Grundeigentümerschaft  mit Schreiben  vom  6. April  2017  dem  Gemeinderat  die Einleitung
des  Quartierplanverfahrens.  Am 23. Mai 2017  beschloss  der  Gemeinderat  Stallikon  die

VerfahrenseinIeitung  des Quartierplans  ««Buchenegg  Ost»». Der  Quartierplan  bezweckt  die

Sicherstellung  einer  planungs-  und baurechtlich  angemessenen  Erschliessung  nach § 236
PBG.

FestsetzungsbeschIuss Der  Gemetndera  StallikOn  SetZte den Quarfterplan  Buchenegg  QSt m!  BeSChluSS VOm
9. November  2020  fest.

Beizugsgebiet  DasBeizugsgebietumfasstdiebeidenGrundstückeKat.-Nrn.2136und2137;eswirdim

Westen  und Süden  durch  die Bucheneggstrasse  (Staatsstrasse)  begrenzt,  im Norden  und
im Osten  schliesst  es an die Landwirtschaftszone  an. Das Beizugsgebiet  liegt  in der
Bauzone  (Kernzone  KW / Weiler).

Envägungen

A.  Formelle  Prüfung

Die massgebenden  Unterlagen  sind  vollständig.

B. Materielle  Prüfung

Zusammenfassung  der  Dte Neuerschliessung  für  beide  Grundstücke  erfolgt  von Südosten  her  ab der  Buchen-

Vorlage  eggStrasse  (beSte  SiCht auf dte StaaSSiraSSe)  und fOlgt der  nordÖsiltchen  Grundstücks-
grenze  des Grundstücks  Kat.-Nr.  2136.  Es wird eine Fahrbahnbreite  von 3.00  m plus
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beidseitiges  Bankett  von  je O.30 m gewählt.  Für  die  Geländeanpassung  zur  Landwirt-

Prüfung  der  schafiszone  steht  ein zusätzlicher  Streifen  von  O.40 m zur  Verfügung.  Somit  beträgt  die

Genehmigungsfähigkeit  Parzellenbreie  deS Zufahrtswegs  4.00  m.

Die  Dimensionierung  der  vorgesehenen  Neuerschliessung  (Fahrbahnbreite)  entspricht  den

Anforderungen  der  Zufahrtsart  ««Zufahrtsweg»>  gemäss  Anhang  1 der  Ver-

kehrserschliessungsverordnung  (VErV).

Das  Amt  für  Verkehr  hat  die  Planung  aus  verkehrstechnischer  Sicht  geprüft  und hat dazu

keine  Bemerkungen.

Der  Quartierplan-Perimeter  liegt  gemäss  Verordnung  der  Direktion  der  öffentlichen  Bauten

vom  10.  April  1995  zum  Schutz  von  Natur-  und  Landschaftsschutzgebieten  mit  überkom-

munaler  Bedeutung  in der  Gemeinde  Stallikon  teilweise  in der  Landschaftsschutzzone  IIIB.

In der  Landschaftsschutzzone  IIIB darf  eine  Bewilligung  nur  erteilt  werden,  wenn  die vor-

gesehenen  Massnahmen  sich  gut  in das  Orts-  und  Landschaftsbild  einfügen  und den  Wert

des  Schutzgebietes  nicht  vermindefö.  Das  Vorhaben  liegt  gemäss  dem  Bundesinventar

der  Landschaften  und  Naturdenkmäler  von  nationaler  Bedeutung  (BLN)  im Objekt  Nr.

1306  (Albiskette-Reppischtal).  Der  Perimeter  des  Quartierplans  kommt  ausschliesslich

innerhalb  der  Weilerkernzone  zu liegen  und  die betroffene  Fläche  im Osten  des  Grund-

stücks  Kat.-Nr.  21 36 ist gemäss  rechtsgültigem  Kernzonenplan  (Flegierungsratsbeschluss

Nr. 531 vom  23.  Mai  2012)  als Vorrangfläche  Erschliessung  ausgewiesen.  Zudem  wird  der

Wert  des  Schutzgebiets  durch  die  gemäss  Quartierplan  geplante  Stichstrasse  innerhalb

der  Weilerkernzone  nicht  vermindert.  Die  geplante  Erschliessungsstrasse  ist aus  der  Sicht

des  Landschaftsschutzes  von  untergeordneter  Bedeutung  und bringt  keine  Verletzung  der

ungeschmälerten  Erhaltung  des  BLN-Objektes  sowie  des  PfIanzenschutzgebiets  mit sich.

Dem  Gebot  der  grösstmöglichen  Schonung  (Art.  6 Abs.  1 NHG)  wird  Rechnung  getragen.

C. Ergebnis

Die Vorlage  erweist  sich  als rechtmässig,  zweckmässig  sowie  angemessen  und  kann  ge-

nehmigt  werden  (§ 5 PBG).

Der  Gemeinde  sowie  den  beteiligten  und  betroffenen  Grundeigentümerinnen  und Grund-

eigentümern  steht  der  Rekurs  offen  (§§ 338a  f. PBG).

Gestützt  auf  § 4 und  § 9 der  Gebührenordnung  für  Verwaltungsbehörden  ist für  diese  Ver-

fügung  eine  Gebühr  zu erheben.

Die  BaudirektNon  verfügt:

l. Der  vom  Gemeinderat  Stallikon  am 9. November  2020  festgesetzte  Quartierplan

Buchenegg  Ost  wird  genehmigt.
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lI. Für  diese  Verfügung  werden  folgende  Gebühren  nach  Aufwand  festgesetzt  und

der  Gemeindeverwaltung  Stallikon,  Bauamt,  Reppischtalstrasse  53, 8143  Stallikon,

z.Hd.  des  QuartierpIanverfahrens  separat  in Rechnung  gestellt:

Staats-  und  Ausfertigungsgebühr  ARE

Staatsgebühr  ARE,  Fachstelle  Land-

schaft

Fr. 1 '277.80

Fr. 262.60

104103  / 83100.40.200

106  527  / 831 00.20.500

Total Fr. 1 '540.40

lll. Gegen  diese  Verfügung  kann  innBrt  30 Tagen,  von  der  Mitteilung an gerechnet,  '
beim  Baurekursgericht  des  Kantons  Zürich,  Postfach,  8090  Zürich,  schriftlich  Re-

kurs  erhoben  werden.  Die  Rekursschrift  muss  einen  Antrag  und  dessen  Begrün-

dung  enthalten.  Die angefochtene  Verfügung  ist beizulegen  oder  genau  zu be-

zeichnen.  Die  angerufenen  Beweismittel  sind  genau  zu bezeichnen  und soweit  wie

möglich  beizulegen.  Rekursentscheide  des  Baurekursgerichts  sind  kostenpflichtig;

die  Kosten  hat  die  im Verfahren  unterliegende  Partei  zu tragen.

IV. Der  Gemeinderat  Stallikon  wird  eingeladen

- Dispositiv  I zusammen  mit  dem  FestsetzungsbeschIuss  samt  Rechtsmittel-

belehrung  zu veröffentlichen

- diese  Verfügung  mit  dem  FestsetzungsbeschIuss  und den  Quartierplanakten

aufzulegen

diese  Verfügung  mit  dem  Festsetzungsbeschluss  und  dem  entsprechenden

Rechtsmittelhinweis  den  Quartierplan-BeteiIigten  schriftlich  mitzuteilen

Nach  Rechtskraft  des  Quartierplans  die  Inkraftsetzung  zu veröffentlichen,  den

Beteiligten  sowie  dem  Amt  für  Raumentwicklung  (mit  Beleg  der  Publikation  und

Rechtskraftbescheinigung)  schriftlich  mitzuteilen

Den  Quartierplan  nach  Inkrafttreten  im Kataster  der  Öffentlich-rechtlichen

Eigentumsbeschränkungen  (OREB-Kataster)  nachführen  zu lassen.

V. Mitteilung  an

Gemeinderat  Stallikon,  Reppischtalstrasse  53, 8143  Stallikon  (für  sich  und  zuhanden

der  beteiligten  Grundeigentümerinnen  und  Grundeigentümer  unter  Beilage  von  fünf

Dossiers)

Frick  & Partner,  Ingenieurbüro,  Feldweg  25, Postfach,  8134  Adliswil

gpw,  Wälter,  Willa,  Ingenieure  für  Geomatik  Planung  Werke,  Obstgartenstrasse  12,

8910  Affoltern  a.A.  (Nachführungsstelle  bzw.  Katasterbearbeiterorganisation,  KBO)
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Amt  für  Mobilität,  Planverwaltung  (unter  Beilage  eines  Dossiers)

ARE,  FSLA

ARE  (unter  Beilage  von zwei  Dossiers)

VERSENDET AM 2a3, FEB, 2[)21

Amt  für

Raumentwicklung

Für  den  Auszug:
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Quartierplan  Buchenegg  Ost

Erschliessung  / Neuzuteilung  'l :500

Vom  Gemeinderat  festgesetzt  am:  - 9. NOv. 2Ü2ü

Namens  des  Gemeinderates,

Der  Präsident:

Von  der  Baudirektion

genehmigtam: 23@Feb12ü21

Für  die Baudirektion:

D r . chrei

Verfasser:

Archiv  Nr.

Dlpl.  Ingenleure  ETH/81A

PiRTNER

B134Ad1isw11

Postfach,  Feldweg  25

Telefon  044  711 87 1l

Telefax  044  711 87  12

Plan  Nr.  6.612.20/31
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Stallikon  1:500  Mutationsp1anNr.614
(c Amtliche  Vermessung,  geslützl  auf  Ar}. 65 bis 67 TVAV

Legende:  www.vermessung.zh.ch/legende

Unlerstnchene  Katastemummem  bezeichnen  noch  nicht  neditsgiillige  Gnundsfüdte. Ä
N

Erstellt:  12.10.202ü/RH
Nachfühningsgeometer:  T. Frick

Patentierter  Ingenieur-Geometei':

Frlck  & Partner

Feldweg  25
8134  Adliswll  Tel.  044  71j  871j

Kanton  Zürich

GEMEIND
STALLIKON

Quartierplan  Buchenegg  Ost

Vermessungsplan  '1 :500

Vom  Gemeinderat  festgesetzt  am:  - g. Nov 2020

Namens  des  Gemeinderates,

Der  Präsident:

Von  der  Baudirektion

genehmigt  am:
2 3. Feb. 2Ü21

Für  die Baudirektion:

D .Schrei

Verfasser:

Archiv  Nr.

PiRTNER

Dipl. Ingenieure  ETH / SIA

8'134Ad1iswi1

Postfach,  Feldweg  25

Telefon  044  711  8711

Telefax  044  711  8712

Plan  Nr.  6.612.20  / 33

www.geoalbis.ch

info@geoalbis.t-h  Datum:  12.10.2020
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Verfasser:

Arehiv  Nr.

Kanton  Zürich

GEMaND
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Quartierplan  Buchenegg  Ost

Erschliessung  Werkleitungen  Situation  1 :500

Vom Gemeinderat festgesetzt  am:  - 9. Nov :!)20

Namens  des Gemeinderates,

Der  Präsiöent: D r chrei  ra

Von der  Baudirektion

genehmigt  am:
23. Feb. 2(121

Für die Baudirektion:

P4RTNER

Dlpl.  Ingenleure  ETH/SIA

8134Ad1isw11

Postfach,  Feldweg  25

Telefon  044  711 8711

Telefax  044  711 8? 12

Plan Nr. 6.612.20/32
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info@geoalbis-ch Datum:  12.Okt.2020
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GEMaNDF
FiSTALLlKON

GEMEINDERAT

Protokoll  20/20  vom  9. November  2020

(Auszug)

PLANUNG

Nutzungsplanung

Quartierpläne

P2

P2.02

P2.02.04

Quartierplan  "Buchenegg  Ost"

Festsetzung

241

Das  mit  der  Projektierung  und Verfahrensleitung  beauftragte  Ingenieur-  und  Vermes-

sungsbüro  Frick  & Partner,  Adliswil,  unterbreitet  mit  Zustellung  der  Unterlagen  am 2.

November  2020  die  Akten  des  Quartierplanes  "Buchenegg  Ost"  zur  Festsetzung  durch

den  Gemeinderat  und  zur  Genehmigung  durch  die  kantonale  Baudirektion.

Erwägungen

a)  Mit Beschluss  Nr. 101 vom  23. Mai  2017  hat  der  Gemeinderat  auf  Begehren  Re-

mimag  AG vom  6. April  2017  das  amtliche  QuartierpIanverfahren  "Buchenegg

Ost"  eingeleitet.  Der  Quartierplan  soll  im erfassten  Gebiet  eine  der  planungs-  und

baurechtlichen  Ordnung  entsprechende  Nutzung  ermöglichen  und  die  dafür  nöti-

gen  Anordnungen  aufweisen  (§ 123  Abs.  1 PBG).  Gegenstand  des  vorliegenden

Quartierplanes  ist es, die Erschliessung  der  beiden  Grundstücke  Kat.  Nr. 2136

und  2137  (Planungsperimeter)  im Rahmen  der  gesetzlichen  Vorgaben  zu sichern

und mit  der  entsprechenden  erforderten  Anpassung  der  Erschliessung  die Be-

dingung  zur  Bewilligung  von  Neubauten  zu schaffen.

b)  Die  kantonale  Baudirektion  genehmigte  mit Verfügung  Nr.  0838/2017  vom

5. September  2017  die  Einleitung  des  Verfahrens  (§ 4 49 PBG)  mit  Auflagen.

c)  Die einzelnen  Verfahrensschritte  wurden  nach  den  gesetzlichen  Vorgaben  ab-

gewickelt.  Die  erste  QuartierplanversammIung  fand  am 7. September  2018  und

die  zweite  Versammlung  am 10.  Juli  2019  statt.  Die  Erledigung  der  Begehren  und

Anträge  der  Grundeigentümer  ist im technischen  Bericht  vom  12.  Oktober  2020

Festgehalten.

d)  Die  in der  1. Vorprüfung  durch  die  kantonale  Baudirektion  (Schreiben  vom

31. Oktober  2018)  angebrachten  Anderungs-  und Ergänzungswünsche  wurden

im Verfahren  eingefügt.  Die 2. Vorprüfung  des ARE-ZH,  datiert  vom  15. Juli

2019,  beurteilt  den  2. QP-Entwurf  mit punktuellen  Präzisierungen  als genehmi-

gungsfähig.  Letztere  sind  in der  definitiven  Fassung  des  Quartierplanes  berück-

sichtigt.  Die  gemäss  § 31 QuartierpIanverordnung  vorgeschriebenen  Bestandteile

und Unterlagen  liegen  vollständig  vor, sodass  der  Quartierplan  zuhanden  der

kantonalen  Baudirektion  festgesetzt  werden  kann.

Gemeindeverwfüfung  Reppischffüstrosse  53  8143  Stfülikon

Tel. 044  701  92  00  FC]X 044  701 92  01  e-mail  fönzlei@stollikon.ch  www.stfülikon.ch



Der  Gemeinderat  beschliesst:

2

09.  11 .2020

1.  Der amtliche  Quartierplan  "Buchenegg  Ost" (Fassung  vom 12. Oktober  2020)

wird mit Antrag  zur Genehmigung  zuhanden  der kantonalen  Baudirektion,  ge-

stützt  auf  § 158  PBG,  festgesetzt.

Massqebende  Unterlaqen  vom 12. Oktober  2020:

Technischer  Bericht

Erschliessung/NeuzuteiIung

Erschliessung  Werkleitungen

Vermessungsplan

M I :500

M 1 :500

M 1 :500

2. Die Kosten  und Gebühren  für diesen  Beschluss  werden  auf Fr. 100.-festge-

setzt.  Sie werden  den  Administrativ-/Verfahrenskosten  gemäss  § 1 77 PBG  belas-

tet.

3. Das Bauamt  wird  beauftragt,  den vorliegenden  Beschluss  gemäss  §159  PBG  zu-

sammen  mit den massgebenden  Unterlagen  der kantonalen  Baudirektion,  Amt

für  Raumentwicklung,  zur  Genehmigung  einzureichen.

4. Die Gemeindekanzlei  wird  beauftragt,  nach  Genehmigung  durch  die Baudirektion

den  Genehmigungsentscheid  zusammen  mit dem festgesetzten  Quartierplan

nach § 159 Abs.  3 PBG, zu veröffentlichen,  aufzulegen  und den Beteiligten

schriftlich  mitzuteilen.

5. Nach  Eintritt  der Rechtskraft  werden  Geometer  und Notariat  zur Nachführungs-

mutation  und mit dem  grundbuchlichen  Vollzug  beauftragt.

Versand:
GR  - rb/kz

I 6. Nov, 7ü2t)
Roberto  Brunelli

Gemeindeschreiber



 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 07.05.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 07.05.2024 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000978 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Stallikon, Reppischtalstrasse 53, 8143 Stallikon

Quartierplan "Buchenegg Ost" - Bekanntmachung 
des Inkrafttretens, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8143 Stallikon  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Der Gemeinderat Stallikon hat mit Beschluss Nr. 241 vom 20. November 2020 den 
Quartierplan "Buchenegg Ost" festgesetzt. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat die 
Festsetzung mit Verfügung Nr. 1636 vom 23. Februar 2021 genehmigt. Die Entscheide 
wurden am 5. März 2021 samt Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. Gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des Kantons Zürich vom 27. April 2021 
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 07.06.2021 

Kontaktstelle:  
Gemeinderat Stallikon



~ Kanton Zürich Nr. 0838 / 17
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~ Verfügung
Amt für Raumentwicklung 

vom 5. September 2017Raumplanung

Referenz-Nr.: ARE 17-0838

Kontakt: Darko Milosavfjevic, Gebietsbetreuer Ortsbild und Städtebau, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 30 48, www.are.zh.ch

Quartierplan Buchenegg Ost -
Genehmigung der Verfahrenseinleitung

Gemeinde $tällik011

Lage Buchenegg (Bucheneggstrasse)

Massgebende - Situationsplan «Verfahrenseinleitung» Mst. 1:500
unterlagen _ Gemeinderatsbeschluss inkl. Grundeigentümerverzeichnis vom 23. Mai 2017

Sachverhalt
Einleitungsbeschluss Aufgrund des Begehrens einer Grundeigentümerschaft beschloss der Gemeinderat

Stallikon am 23. Mai 2017 die Verfahrenseinleitung des Quartierplans Buchenegg Ost.

Anlass und Zielsetzung Das vorgesehene Quartierplangebiet «Buchenegg Ost» umfasst die Grundstücke Kat.-
der Planung Nrn. 2136 und 2137. Der Quartierplan bezweckt die Sicherstellung einer planungs- und

baurechtlich angemessenen Erschliessung nach § 236 PBG der beiden betroffenen
Grundstücke.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Verfahrenseinleitung Gemäss § 149 des Planungs-und Baugesetzes (PBG) bedarf die Einleitung des Quar-

tierplanverfahrens der Genehmigung durch die Baudirektion. Die Genehmigung kann nur
verweigert werden, wenn die Voraussetzungen zur Durchführung fehlen. Anschliessend
ist der Einleitungsbeschluss zusammen mit der Genehmigungsverfügung öffentlich be-
kannt zu machen und aufzulegen sowie den Grundeigentümern innerhalb des Quartier-
planperimeters schriftlich mitzuteilen (§ 148 Abs. 1 PBG i.V.m. § 5 Abs. 3 PBG). Nach der
rechtskräftigen Verfahrenseinleitung sind die Grundstücke des Beizugsgebiets mit dem
Quartierplanbann belegt (§ 150 P8G) und der Gemeinderat hat zu entscheiden, ob
weitere besondere Massnahmen wie die Festsetzung von Sonderbauvorschriften oder
eines Gestaltungsplans, die Umlegung nach Werten oder die Festlegung von Mindestpar-
zellengrössen anzuordnen seien (§ 25 der Quartierplanverordnung [QPV]).

Beizugsgebiet Das Beizugsgebiet wird im Westen und Süden durch die Bucheneggstrasse (Staats-
strasse) begrenzt. tm Norden und im Osten schliesst es an die Landwirtschaftszone an.
Das Beizugsgebiet liegt in der Bauzone (Kernzone KW).



Baudirektion
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H~nwe~se zur Gemäss § 149a PBG können durch die Baudirektion Weisungen über den Inhalt des
Weiterbearbeitung 

Quartierplans erteilt werden. Die Vorlage wurde dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL), dem Amt für Verkehr (AFV) sowie der Fachstelle Lärmschutz beim Tiefbau-
amt (FALB) zur Stellungnahme unterbreitet. Daraus resultieren folgende Hinweise und
Auflagen. Das AWEL sowie die FALB haben keine Einwendungen vorgebracht. Es ist zu
bemerken, dass der Quartierplan erst am Beginn des Planungsprozesses steht und bei
der Prüfung während der Entwurfserarbeitung (Vorprüfung) zusätzliche Randbedingun-
gen bzw. Auflagen erkannt werden können, die zu berücksichtigen sind.

Ergebnis Mitberichte Verkehr

Der Perimeter des Quartierplans «Buchenegg Ost» liegt in der Kernzone und grenzt
direkt an die Bucheneggstrasse (Route 648), welche als regionale Verbindungsstrasse
klassiert ist.

Bei geplanten Ein- und Ausfahrten auf Staatsstrassen handelt es sich um Ausfahrten von
einem Zufahrtsweg auf eine übergeordnete Strasse. Die Vorgaben der Verkehrssicher-
heitsverordnung (VSiV) sind hierfür massgebend. Die erforderlichen Sichtweiten müssen
zwingend eingehalten werden. Die Sichtweiten auf die Fahrbahn betragen nach links und
nach rechts 50 m bei einem Beobachtungspunkt von 2.5 m gemessen ab Fahrbahnrand.
Ausfahrten sind so anzuordnen, dass die Sichtweiten ohne Hilfsmittel wie Verkehrs-
spiegel gewährleistet sein müssen.

C. Ergebnis
Der Genehmigung der Verfahrenseinleitung steht nichts entgegen.

Sämtliche oben erwähnten Bemerkungen und Hinweise sind in der weiteren Planung zu
berücksichtigen, entsprechend umzusetzen sowie diese Hinweise mit den Umsetzungs-
resultaten in den Technischen Bericht aufzunehmen bzw. dort zu thematisieren.

Gemäss § 149a PBG sind durch die Baudirektion angemessene Fristen für die Vorlegung
des Quartierplanentwurfs anzusetzen. Eine Ausarbeitungszeit von einem Jahr ab Rechts-
kraft der Verfahrenseinleitung scheint angemessen; nötigenfalls wird das Amt für Raum-
entwicklung aufgrund eines Zwischenberichts mit Begründung eine Fristerstreckung ge-
währen.

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese
Verfügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

Die vbm Gemeinderat StaNikon am 23. Mai 2017 beschlossene Verfahrenseinleitung
des Quartierplans «Buchenegg Ost» wird genehmigt.

II. Der erste Quartierplanentwurf snll dem Amt für Raumentwicklung innert Jahresfrist
ab Rechtskraft der Verfahrenseinleitung, jedoch mindestens drei Monate vor der ers-
ten Quartierplanversammlung, zur Vorprüfung eingereicht werden.
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I II. Für diese Verfügung werden folgende Gebühren nach Aufwand festgesetzt und der
Gemeindeverwaltung, Reppischstrasse 53, Postfach 72, 8143 Stallikon z.Hd. des
QuartierplanverFahrens separat in Rechnung gestellt:

Staats- und Ausfertigungsgebühr ARE Fr. 849.60 104 103 / 83100.40.200

IV. Gegen Dispositiv III dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu be-
zeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig;
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

V. Der Gemeinderat Stallikon wird eingeladen

- Dispositiv I zusammen mit dem Einleitungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veröffentlichen

- diese Verfügung mit dem Einleitungsbeschluss und den Einleitungsakten aufzulegen

- diese Verfügung mit dem Einleitungsbeschluss und dem entsprechenden Rechts-
mittelhinweis den Beteiligten schriftlich mitzuteilen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Amt für Raum-
entwicklung und den beteiligten Grundeigentümern mit Beleg der Publikation mitzu-
teilen

VI. Mitteilung an

- Gemeinderat Stallikon (für sich und zuhanden der beteiligten Grundeigentümer, unter
Beilage eines Dossiers [Situationsplan Verfahrenseinleitung 1:500])

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Wasserbau, Planung)

- Tiefbauamt, Fachstelle Lärmschutz (FALB)

- Amt für Verkehr (Bauen an Staatsstrassen)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers [Situationsplan Verfah-
renseinleitung 1:500])

VERSENKT QM ~ -PEP. 2017
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